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16. Jh. nahmen sie nidlt nur Merkmale des römisdlredltlidlen Testaments auf, 
audl die Vermögensaufteilung wurde genauer festgelegt: neben Stiftungen zu 
frommen Zwecken standen soldie zugunsten weltlidler Personen, besonders für 
Mitglieder der bisdlöflidlen Familie, Bedienstete oder Personen, die sidl um 
den Bisdlof verdient gemadlt hatten. D. J. 

John A. Watt, The Constitutional Law of the College of Cardinals: 
Hostiensis to Johannes Andreae, Mediaeval Studies 33 (1971) S. 127-157, be­
faßt sidl mit den Außerungen über das Kardinalskolleg bei den Kanonisten, 
von denen Hostiensis (t 1271) der erste war, der die Redlte der Kardinäle er­
örterte. Der Vf. betont, daß Hostiensis weder die Autorität des Papstes nodl die 
der Bisdlöfe angetastet habe. Audl Jean Le Moine (t 1313) habe nidlt eine 
oligardlisdle Verfassung der Kirdie zugunsten der Kardinäle angestrebt. Jo­
hannes Andreae (t 1348) übernahm die Sidlt des Kardinalats im wesentlidlen 
von Hostiensis. Audl bei ihm ist die Souveränität des Papstes nidlt einge­
sdlränkt, die Rücksidlt auf das consilium der Kardinäle ist eine decentia und 
keine necessitas: die Kanonistik jener Zeit vertrat keinen kurialen Konstitutio­
nalismus. Dem Aufsatz ist ein Anhang mit den einsdllägigen Texten aus dem 
Apparatus des Hostiensis beigegeben. W. H. 

Klaus G a n z e r, Zur Besc:hränkung der Bisdlofswahl auf die Domkapitel 
in Theorie und Praxis des 12. und 13. Jahrhunderts, ZRG Kan. 57 (1971) 
S. 22-82 (I. Teil) und ZRG. Kan. 58 (1972) S. 166-197 (li. Teil), untersudlt 
im ersten Teil seiner Arbeit, weldle Vorstellungen von der Bisdlofswahl sidl in 
der kirdllidlen Gesetzgebung und bei den Kanonisten des 12. und 13. Jh. finden. 
Das Bestreben der Gregorianisdlen Reformbewegung, den Adel von der Wahl 
auszusdlalten, hatte den entsdleidenden Anstoß zur Ausbildung fester Wahl­
körper und zur Aussdlließung aller Laien gegeben. Dementspredlend weist sdlon 
das 2. Laterankonzil von 1139 dem Domkapitel die maßgebende Rolle zu; es 
fordert daneben die beratende Mitwirkung anderer Geistlidler, ohne etwas über 
die Befugnisse von Volk oder König zu sagen. Audl nadl Gratians Dekret wählt 
der Klerus, wählen Kanoniker und alii religiosi clerici den Bisdlof, während das 
Volk ihrer Entsdleidung lediglidl zustimmen kann, insbesondere audl König und 
Adel von der unmittelbaren Beteiligung an der Wahl ausgesdllossen sind. Eine 
Musterung der Dekretisten aus der Sdlule von Bologna (u. a. sind Paucapalea, 
Rufinus und besonders ausführlidl Huguccio vertreten) sowie aus der fran­
zösisdl-rheinisdlen und der anglo-normannisdlen Sdlule zeigt, daß sie bei viel­
fältigen Unterslilieden im einzelnen übereinstimmend das Domkapitel als das 
entsdleidende Wahlgretnium ansehen, dem Konsens des Volkes hingegen kaum 
nodl eine Bedeutung zuspredlen; über die Funktion der Geistlidlen, die nidlt 
zu den Kanonikern gehören, gehen ihre Meinungen stark auseinander. Die 
päpstlidlen Dekretalen des 12. und 13. Jh. und ihre gelehrten Interpreten be­
grenzen den Kreis der Bisdlofswähler einhellig auf das Domkapitel, andere 
Geistlidle können gewohnheitsredltlidl zur Wahl hinzugezogen werden, nidlt 
aber Laien. Mit dieser Entwicklung der Theorie vergleidlt der zweite Teil der 
Untersudlung die Praxis anband einer eingehenden Analyse der Wahlen in Trier 
(von 1124-1300) und in Köln (von 1131-1297). Während in Trier die Be­
sc:hränkung auf das Domkapitel Anfang des 13. Jh. abgesdllossen war und 
Laien, im 12. Jh. aktive Mitwähler, nur nodl indirekt, eben über die Mitglieder 
des Domkapitels, Einfluß auszuüben vermodlten, beherrsdlte die Wahlen in 
Köln nodl bis weit ins 13. Jh. hinein das Kollegium der Prioren, eine Art 
bisdlöflidler Senat, dem neben hohen Domklerikern audl Abte und die Pröpste 




